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Abstimmungen zum Datenaustausch 

 Für die Handhabung der Netznutzung zur Belieferung von Kunden des Lieferanten 
bzw. Triebfahrzeugen des Netzkunden im Netzgebiet der DB Energie GmbH verein-
baren die Parteien: 

1. An- und Abmeldung von Netzkunden / Zählpunkten zur Netznut-
zung 

 Der Lieferant/Netzkunde meldet die Kunden/Zählpunkte mindestens einen Kalender-
monat vor dem beabsichtigten Beginn zur Netznutzung an folgende Adresse per E-
Mail: 

db.energie.netznutzung.16.7.hz@deutschebahn.com 

2. Datenaustausch 

2.1 Die Parteien vereinbaren, den für die Netznutzung erforderlichen Datenaustausch auf 
der Basis eines Excel-kompatiblen csv-Formates in elektronischer Form vorzuneh-
men. DB Energie ist berechtigt, das Datenformat zur Übermittlung von Lastgängen 
nach Vorankündigung mit einer Frist von drei Monaten einem anderen Format anzu-
passen. 

2.2 DB Energie teilt dem Lieferanten/Netzkunden die Zählwerte seiner Kunden / Zähl-
punkte zeitgleich mit der Abrechnung der Netznutzung mit.  

 DB Energie teilt dem Lieferanten ferner die Viertelstunden-Leistungswerte der Sum-
men der Entnahmen aller Kunden des Lieferanten im Netz der DB Energie mit. Ent-
sprechendes gilt, wenn mit dem Netzkunden ein Bahnstrom-Netzzugangsvertrag ge-
schlossen wurde. 

2.3 Die Übermittlung von Daten aus gemessenen Lastgängen erfolgt in der Regel monat-
lich an die vom Lieferanten/Netzkunden angegebene E-Mail-Adresse. Die Übermitt-
lung erfolgt in der Regel bis zum 5. Bankarbeitstag des Folgemonats. 


